
Die von der Bundesregierung 
initierte Behördenreform der 
Bundespolizei nimmt Gestalt an. 

In den nächsten Tagen soll der Ent-
wurf über die Struktur und Organi-
sation der neuen Landespolizei-
direktionen  (LPD) vorliegen. 
Vom BM.I wurden 4  Projektteams
eingesetzt:

1. Organisation + Personal
    Leitung: Generalmajor Klaus
2. Legistik:
    Leitung: Mag. Andre Peter
3. Infrastruktur: 
    Leitung: Brigadier  Schnackl
4. Personalentwicklung:
    Leitung: Generalmajor Scherer

Der Mitarbeiterbeirat - 
Leitung SC Hermann Feiner - stellt 
das Bindeglied zwischen den Mitar-
beiterInnen und den Projektteams 
dar.

Auch in den jeweiligen Bundesländern 
wird es gemischte Arbeitsgruppen 
(SID/LPK/BPD) geben.

Die erforderlichen Gesetzesbeschlüsse 
im NR sollen bis März 2012 erfolgen.

Die endügltige Reformumsetzung ist 

laut BM Mag. Mikl-Leitner per 1. Sept. 
2012 geplant.

Von dieser Reform sind etwa 450 
KollegInnen direkt betroffen.

Diese haben die Möglichkeit unter der 
e-Mailadresse „mitarbeiterbeirat@
bmi.gv.at“ mit dem MA-Beirat Kontakt 
aufzunehmen um dort  ihre Anliegen, 
Anfragen und Vorschläge zu deponie-
ren.

Die Projektteams sind unter „BMI-II-A-
LPD-Info@bmi.gv.at“ erreichbar.
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Die Gehaltserhöhung von 
2,95% im Schnitt ist in Anbe-
tracht der derzeitigen wirt-
schaftlichen Lage relativ gut 
ausgefallen!
Was stört, ist die Tatsache, dass die 
Jubiläumszulage für Frühpensionis-
ten nach 35 Dienstjahren abgeschafft 
wurde. Davon betroffen sind alle jene 
KollegInnen die die „Hacklerregelung-
alt“ oder die „Korridorpension-alt“ 
in Anspruch nehmen dabei aber die 
40 Jahre Bundesdienst noch  nicht er-
reicht haben. Für alle anderen Pensi-
onsarten  stand die Jubiläumszulage 
auch bisher nicht zu!

   www.fsg4you.at
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Fällen von 35 Jahren bei Eintritt in 
den Exekutivdienst.
2. Es entfällt die bisherige lit.b: 
Mindestgröße von 1,68 m, bei weib-
lichen Beamten eine Mindestgröße 
von 1,63 m.
 
Übrig bleiben die bisherigen lit.c 
und d, die jetzt neu lit.a und b wer-
den:
lit.a (neu): Erfolgreiche Ablegung 
der Aufnahmeprüfung
lit.b (neu): Auf Verlangen der Dienst-
behörde die Selbstverpflichtung zur 
Kasernierung im Rahmen der jeweils 
geltenden Dienstvorschriften.

Epochale Erfolge der PolGewerk-
schaft!
1. Die Vergütung für besondere Ge-
fährdung bleibt bei vorübergehen-
der Einschränkung der Exekutiv-
dienstfähigkeit erhalten - § 82 Abs. 
6 GehG
2. Die Beurteilung, ob Ruhen auf 
Grund eines Dienstunfalles nicht 
eintritt, obliegt der Dienstbehörde.
Da bei der Beurteilung der Maßstab 

des § 90 B-KUVG anzulegen ist, kann 
in der Regel – sofern eine Vorlage 
des Bescheides der BVA erfolgt – die 
Qualifikation der BVA der Beurtei-
lung durch die Dienstbehörde zu 
Grunde gelegt werden. Eine rück-
wirkende Anwendung der Neurege-
lung unter Bedachtnahme auf § 13b 
GehG ist zulässig.
Näheres siehe Aussendung vom 
14.12.11.

E2a-Ausbildung 2012/13
Betreffend der E2a-Ausbildung 
2012/13 finden am 15.12.11 Ver-
handlungen mit dem BM.I statt. Nä-
here Auskünfte folgen.

Anträge der FA:
FA-OÖ - Antrag auf einheitliche Re-
gelung betreffend der Herabset-
zung der Wochendienstzeit.

FA Kärnten - stellt den Antrag, dass 
die Wollhaube für AGM-Dienste ein-
geführt wird. 

FA NÖ - stellt den Antrag, dass Auf-
nahmen in den Polizeidienst wäh-
rend des ganzen Jahres - analog 
dem Bundesland Wien - möglich 
sein sollen.

Aufnahmebedingungen zur Bun-
despolizei - Änderung
Mit der kommenden BDG-Novelle 
wird die Anlage I Z 11, diese regelt 
die Ernennungserfordernisse, wie 
folgt abgeändert: 
Die Mindestgröße und das Höchstal-
ter für den Eintritt in den Exekutiv-
dienst werden gestrichen.
  
1. Es entfällt die bisherige lit.a: 
Höchstalter von 30 Jahren, in beson-
ders berücksichtigungswürdigen 
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